
Gemeinde Butjadingen Butjadingen Kur und Touristik GmbH 

 

 

Amtliche Bekanntmachung 
 

Jahresabschluss der Butjadingen Kur und Touristik GmbH für das Geschäftsjahr 2013 

 

Die Abschlussprüfer haben den handelsrechtlichen Jahresabschluss der Butjadingen Kur und 

Touristik GmbH zum 31. Dezember 2013 unter Beachtung der Vorschriften der §§ 25 und 28 

Eigenbetriebsverordnung geprüft und am 11.07.2014 einen uneingeschränkten Bestätigungs-

vermerk erteilt. 

 

Dieser enthält folgende Feststellungen: 

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. Nach unserer Beurteilung aufgrund 

der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den deut-

schen handelsrechtlichen und den ergänzenden landesrechtlichen Vorschriften und ver-

mittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung ein den tatsächli-

chen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der 

Gesellschaft. Der Lagebericht steht im Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt ins-

gesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft und stellt die Chancen und Ri-

siken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar. Die wirtschaftlichen Verhältnisse der 

Gesellschaft geben nach unserer Beurteilung keinen Anlass zu wesentlichen Beanstan-

dungen. 

 

Die Gesellschafterversammlung hat am 17.09.2014 folgende Beschlüsse gefasst: 

1. Der von der Geschäftsführung vorgelegte, von der BDO geprüfte und mit dem unein-

geschränkten Bestätigungsvermerk versehene Jahresabschluss zum 31. Dezember 

2013 mit einer Bilanzsumme von 8.500.908,36 € und einem Jahresüberschuss von 

47.141,24 € wird festgestellt. 

2. Der Jahresüberschuss von 47.141,24 € wird in der Weise verwendet, dass dieser auf 

neue Rechnung vorgetragen wird. 

3. Der Geschäftsführung wird für das Geschäftsjahr 2013 die Entlastung erteilt. 

4. Den Mitgliedern des Aufsichtsrates wird für das Geschäftsjahr 2013 die Entlastung 

erteilt. 

 

Das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Wesermarsch hat am 16.10.2014 mitgeteilt, dass 

ergänzende Feststellungen für nicht erforderlich gehalten werden (§ 28 Abs. 3 Eigenbetriebs-

verordnung). 

 

Der Jahresabschluss mit Lagebericht und Bestätigungsvermerk liegt in der Zeit vom 7. April 

2015 bis 15. April 2015 während der Dienststunden im Rathaus in Butjadingen-Burhave, 

Zimmer 10, öffentlich aus. 

 

Butjadingen-Burhave, 19.03.2015 

 

 

 

 

 

Korter Kowitz 

Bürgermeisterin Geschäftsführer 

 


